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RS OGH 2006/1/25 9ObA57/05f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2006

Norm

ArbVG §31 Abs3

ArbVG §97 Abs1 Z18a

Rechtssatz

Wird ein durch Betriebsvereinbarung gewährter Anspruch auf Betriebspension durch Betriebsvereinbarung geändert

(hier: Auslagerung an eine Pensionskasse), ist eine einzelvertragliche Zustimmungs- oder Verzichtserklärung des

Anwartschaftsberechtigten für die Prüfung der Frage unzulässiger Verschlechterung bedeutungslos.
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